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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.2007

Norm

ZPO §454 Abs1

ZPO §182

Rechtssatz

1.) Ist die Besitzstörungsklage hinsichtlich des genauen Störungsortes widersprüchlich, liegt kein Verstoß gegen die

Frist des § 454 Abs 1 ZPO vor, wenn die Klage nach Au orderung durch den Richter nach § 182 ZPO oder auch ohne

eine solche Aufforderung schlüssig gestellt wird.

2.) Mangelnde Eigenmacht durch Einwilligen des Besitzers setzt voraus, dass der durch den Eingri  gestörte Besitzer

eingewilligt hat.
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